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(1) Liegt ein begrundeter Verdacht vor, dass Pflanzenschutzmittel nicht bestimmungs- oder sachgemal} verwendet
wurden oder sonstigen Verpflichtungen nach diesem Gesetz oder darauf beruhender Verordnungen nicht
nachgekommen wurde, haben die Uberwachungsorgane - unter einer gleichzeitig zu setzenden angemessenen Frist -
die erforderlichen Malinahmen zur Mangelbehebung oder Risikoausschaltung anzuordnen, wie insbesondere:

1. Verbot oder Beschrankung der Verwendung,

2. unschadliche Beseitigung,

3. Reinigung, Wartung und Uberprifung von Pflanzenschutzgeraten,

4. Reinigung von Baulichkeiten und Transportmitteln,

5. Durchfiihrung betrieblicher MaBnahmen, insbesondere bei Verwendung, Dokumentation und Eigenkontrolle,
6. sonstige MalBnahmen, die zur Erreichung der Ziele im Sinne des§ 1 erforderlich sind,

7. unverzigliche Berichtspflicht Gber die Durchfihrung der angeordneten MalRnahmen an die
Bezirksverwaltungsbehdrde.

(2) Die Uberwachungsorgane haben bei der Bezirksverwaltungsbehérde Anzeige zu erstatten, wenn

1. Verpflichtungen nach diesem Gesetz oder darauf beruhender Verordnungen nicht entsprochen wurde oder

2. einer behérdlich angeordneten MaRnahme zur Mangelbehebung oder Risikoausschaltung (Abs. 1) nicht oder nicht
innerhalb festgesetzter Frist nachgekommen wurde.

(3) Die Uberwachungsorgane haben Pflanzenschutzmittel einschlieRlich ihrer Verpackungen und Etiketten vorlaufig zu
beschlagnahmen, wenn einer behordlich angeordneten Malinahme zur Mangelbehebung oder Risikoausschaltung
(Abs. 1) nicht oder nicht innerhalb festgesetzter Frist Folge geleistet wurde oder wenn der begriindete Verdacht eines
VerstoRes nach Abs. 1 und 2 vorliegt. Bei der vorlaufigen Beschlagnahme haben die Uberwachungsorgane im Sinne
des § 10 Abs. 2, 5, 6, 7, 8 und 9 des Pflanzenschutzmittelgesetzes 2011 vorzugehen.

(4) Die Uberwachungsorgane haben die vorldufige Beschlagnahme der Bezirksverwaltungsbehérde unverziglich
anzuzeigen und diese hat binnen fiinf Wochen nach Einlangen der Anzeige und bei Vorliegen der Voraussetzungen
gemal Abs. 3 die Beschlagnahme mit Bescheid anzuordnen. Andernfalls tritt die vorldufige Beschlagnahme aul3er
Kraft.

(5) Die nach Abs. 1 angeordneten MaBnahmen mussen verhaltnismaRig sein und durfen die Verwenderinnen oder
Verwender und die Nutzungsberechtigten der Grundstlcke nicht starker beeintrachtigen, als dies zur Erreichung des in
der Europaischen Union bestehenden hohen Gesundheitsschutzniveaus unter Berlcksichtigung der technischen und
wirtschaftlichen DurchfUhrbarkeit und anderer berucksichtigungswerter Faktoren notwendig ist. Die Kosten der
Malinahmen haben die Verwenderinnen oder Verwender oder die Nutzungsberechtigten der Grundstiicke zu tragen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/bgld_psmg_2012/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_psmg_2012/paragraf/10
file:///

	§ 12 Bgld. PSMG 2012 Maßnahmen
	Bgld. PSMG 2012 - Burgenländisches Pflanzenschutzmittelgesetz 2012 - Bgld. PSMG 2012


